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Statement der RapidShare AG zum Urteil des Landgerichts Hamburg

23.06.2009 - 12:47 Uhr, RapidShare AG
 
Cham, Schweiz (ots) - "Zum Urteil in Hamburg liegt noch keine Urteilsbegründung vor, deshalb
halten wir uns mit Interpretationen zurück, bis wir die Fakten kennen. Für einen Durchbruch
halten wir das Urteil eines Landgerichtes jedoch nicht. Wie andere Verfahren in ähnlichen
Streitigkeiten mit der GEMA gezeigt haben, weichen die Einschätzungen der Gerichte teilweise
stark voneinander ab. Unserer Erfahrung nach schränken Oberlandesgerichte die Entscheidungen
von Landgerichten häufig wieder ein. So war es auch beim Urteil des Oberlandesgerichtes Köln,
das 2007 verfügte, dass wir zusätzlich zu den bereits implementierten Maßnahmen mit der
Kontrolle einer einzigen Warez-Seite unseren Pflichten hinreichend nachkommen. 

Wir tun längst mehr als das, schützen aber gleichzeitig die Privatsphäre unserer User. Dennoch
kommt es immer wieder zu neuen Verfahren, weil sich herausstellt, dass offensichtlich kein
Maßnahmenpaket langfristig verhindert, dass urheberrechtlich geschützte Werke im Internet -
nicht nur über RapidShare - öffentlich zugänglich gemacht werden. Deshalb fragen wir uns, ob es
nicht sinnvoller wäre zusammenzuarbeiten, um Musikliebhabern den richtigen Service zum
richtigen Preis anzubieten und Musikschaffenden neue Einnahmequellen im Internet zu eröffnen?
Wir sind überzeugt davon, dass sich damit die Nachfrage nach Raubkopien deutlich eindämmen
ließe." Bobby Chang, COO der RapidShare AG 

Über RapidShare 

Die RapidShare AG verteilt digitale Informationen für Unternehmen und Privatpersonen. Die
Daten lassen sich in wenigen Schritten auf das System laden und können anschließend den
Empfängern zum Download bereitgestellt werden. Die RapidShare AG wurde im Jahr 2006 gegründet
und hat ihren Sitz in Cham in der Schweiz. 
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